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zu l24/J 

aie VerwEfndung der C2}El~erp~rtmittel für Wohnbauzwecke 

Anfrag e b e a n t w ortung 

Die Anfrage der Abg c B ( h m und Genossen, betreffend Verwendung 

der .Counterpart-Freigabe für den Arbeiterwohnungsbau~ beantwortet Bundes­

kanzler· Ingo Raa b wie folgt: 

Von der amerikanischen Wirtschaftsmission wurden im Dezember 1953 im 

Einvernehmen mit der ;!sterreichischen Bundesregierung 95 MillioneJl Schilling 

Counterpartmittel für Wohnbauzwecke vorgesehen~ Bei den Verhandlungen mit 

der amerikanischen Wirtschaftsmission über die Verwendung dieser Mittel hat 

diese eindeutig zu verstehen gegeben9 dass sie nicht in der Lage sei, ihre 

gemäss dem bilateralen Abkommen notwendige Zustimmung für die Verwendung der 

Beträge für die beiden Wohnbaufonds (Bundes-Wohn-und Siedlungsfonds, Wohnhaus,·· 

Wiederaufbaufonds) zu geben~ 

Um ein~ möglichst breite Wirkung der Counterpartmittel für Wohnbau­

zwe?ke zu erzielen, erschien es notwendig 9 ihre Vergebung in einer Form durch­

zufühz,E;ln, die eine gleichzeitige Heranziehung auch anderer Gelder ermöglichte, 

'um auf diese Weise ein höheres Wohnbauvolumen zu erreichen. Die Verwendung 

sollte derart erfolgen, dass bundeseinheitlich auch 'Von den VJohnbauwerbern 

und den .HYPQthekena:p.stalten Mittel zur Verfügung zu stellen wären~ Für den 
,. • " I 

Ge$amtbetrag w~rfolgende Verwendung vorgesehen: 

Wohnbauförderung über Länder (L~ndeshypothekenanstalten) 90 Mill. S 

landwirtschaftlicher Wohnungsbau .. o •••• o.,,~· •••• • 'e. e _ 0..... 5 Mill .. S 

Der Auf teilung auf die einzelnen Bundesländer wurde die 

BevölkerUngszahl zugrun4e gelegto 

Am 21. Juni 1954 wurde von mir ein Bericht und 4-ntrag an den Minister­

rat über die Verwend;mg der vorgesehenen Counterpart~ittel für den Wohnungs­

bau eingebr,acht t der in der Sitzung am 22 0 Juni 1954 vom Ministerrat genehmigt 

wurde. Nachstehend gebe ich die im ~ericht und Anträg an den Ministerrat 

enthaltenen Richtlinien für die Durohführung der Wohnbauf:;rderungsaktion, 

die auch den Int,entionen der amerikanischen Wirtsohaftsmission entspreohen_ 

auszugsweise bekannt: 

Wohnpa.Rf!:.:;,_~~p.~~än~~ 

Die ~arlehen werden nur an Personen, die die öqterreich::j.,sohe Staats­

bürgerschaft besi~zen, bzw<> inländische Körpersohaften und Vereinigungen ge­

währi;. die über bare Eigenmi tte1 von mindestens 15 % der Ba~osten y'erfügen 

und einen Baugrund (auoh Baurecht)besitzen. Zur Deckung des die Eigenmittel 
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übe:rsteigenden Teiles der Gesamtherstellungskosten des Bauvorhabens ist,von 

den Hypothekenanstalten ein einheitliches Hypothekardarlehen im Ausmass von 

50 v.H,. aus eigenen Mitteln der Landeshypothekenanstalten und ein weiterer 

Teilbetrag im Ausmass von 50 v~H: aus den der Landeshypothekenanstalt aus den 

Counterparts zur Verfüg'Ul'lg gestellten Mitteln bereitzustellen. Die Darlehen 

sind zu einem Mischzinsfuss von 3 % zu vergeben. Der Darlehensbetrag wird mit 

80.000 S festgesetzt, wobei je nach Anzahl der Kinder ein H:5ohstbetrag bis zu 

l20~OOO S gewährt werden kann. D:e, Laufzeit des Darlehens beträgt maximal 

29 Jahre" Bei einem Kredit von 80~000 S ergibt sioh für Zinsen und Rückzahlung 

eine monatliche Belastung von 350 S. Die Nutzfläohe der Wohnungen darf höch-. 
stens 120 m2 betragen, wobei in Ausnahmsfäiien das Ausmass überschritten 

werden kann. 

Bei der Wohnbauförderupgsaktion über die Länder wird durch die 90 Millio­

nen Schilling aus den Counterparts, zu welchen zusätzlich noch 90 Millionen 

Schilling der Landeshypothekenanstalten sowie rund 20 Millionen Schilling 

Eigenmittel hinzukommen, ein Wohnbauvolumen von rund 200 Millionen Schilling 

erreicht. Die Aktion ist a.ngelaufen, und in fast allen Bundesländ,ern sind die 

zur Verfügung stehenden Beträge zum Grossteil bereits in Anspruch genommen worden. 

Nachträglich wurden auch die Bauspa.rkassen als Abwicklungsstellen mit 

10 Millionen Schilling (im Rahmen der 90 Millionen Schilling Counterpart­

mittel) in die Aktion einbezogen. 

Landwirtsch:Jtlicher Wohnungsbau 

Die Darlehen in der Gesamthöhe von 5 Millionen Schilling aus den 

Counterparts werden im wesentlichen zu ~en gleiohen Bedingungen gewährt, die 

für den Eigenheimbau im Rahmen der im Jahr 1953 mitERP-Mitteln durchgeführten 

Eingliederung von Flüohtlingen in die Landwirtschaft festgesetzt waren Q ~s 

werden Darlehen bis zu 50 % der Gesamtbaukosten'bewilligt, wobei der Darlehens ... 

höchstbetrag mit 50.000 Sfestgesetzt wird~ Ein Drittel der Darlehenssumme 

1st unverzinslich und unk#ndbar und wird nach Erfüllung der vorgeschriebenen 

Bedingungen durch den D6rlehensnehmernach 10 Jahren in einen Zuschuss umge­

wandelt. Zwei Drittel der Darlehenssumme sind mit 1 % zu verzinsen. 

Die Laufzeiten der Darlehen betragen: 

Bis zu 25 QOOO S •••• • ' ••••••••• 20 Jahre 
und darüber ••••••••••••••••• ~ 30 Jahree 

Die Durchführung der Aktion für Landarbeitere1genheime obliegt den ein~ 

schlägigen Geldinstituten unter Uberwachung durch die zuständigen Stellenc 

- 0-- 0-.-
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